
Facherweiterungsstudium  
Sekundarstufe I
Studienprogramm für diplomierte Lehrpersonen  
zur Erweiterung der Unterrichtsbefähigung  
um ein zusätzliches Unterrichtsfach auf der SEK I

(SF-Facherweiterungsstudium) weiterlernen.
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Das Facherweiterungsstudium Sekundarstufe I 

richtet sich an Lehrpersonen, die bereits über 

ein EDK-anerkanntes Lehrdiplom für die Sekun-

darstufe I in mindestens einem Fach verfügen. 

Im Rahmen eines Facherweiterungsstudium 

werden wissenschaftliche Fachhintergründe 

und fachdidaktische Kenntnisse sowie Fertigkei-

ten erworben, die für das kompetente Unterrich-

ten eines zusätzlichen Faches notwendig sind.

Studienziel
und Zulassung

Studienziel / Diplom

Das Facherweiterungsstudium Sekundarstufe I 

führt zu einem Zertifikat, welches das erworbe-

ne Lehrdiplom auf der Sekundarstufe I um die 

Unterrichtsbefähigung im gewählten zusätzli-

chen Fach erweitert. Das Facherweiterungsstudi-

um richtet sich nach den Studienplänen des Re-

gelstudiums und entspricht somit den Vorgaben 

der EDK.

Zulassung

Für eine Zulassung ist ein EDK-anerkanntes 

Lehrdiplom auf der Sekundarstufe I  in mindes-

tens einem Fach erforderlich. Es werden also 

auch Monofachlehrpersonen mit der entsprechen

den Anerkennung aufgenommen.

Primarlehrpersonen können hingegen nicht in 

das SF-Masterstudium aufgenommen werden. 

An sie richtet sich unser Angebot Masterstudium 

Sekundarstufe I – Stufenerweiterung (SL), in 

dem die Studierenden ihre Unterrichtsbefähi-

gung auf die Sekundarstufe I erweitern.

Für die Fremdsprachen gelten spezielle Eintritts-

voraussetzungen. Bitte beachten Sie dazu die 

Hinweise auf der Seite 4.
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Fächerwahl

Die Studierenden des Facherweiterungsstudi-

ums Sekundarstufe I wählen eines von zwölf 

Fächern:

3	Bewegung und Sport

3	Design und Technik
	 (LP21: Textiles und Technisches Gestalten)

3	Deutsch

3	Englisch

3	Französisch

3	Kunst und Bild
	 (LP21: Bildnerisches Gestalten)

3	Mathematik

3	Medien und Informatik

3	Musik

3	Naturwissenschaften und Technik*

	 (LP21: Natur und Technik)

3	Räume, Zeiten, Gesellschaften*

	 (Geographie/Geschichte)

3	Wirtschaft – Arbeit – Haushalt

Hinweise

Studierende der Integrationsfächer haben auf-

grund der EDK-Rahmenvorgaben insgesamt 

zehn ECTS-Punkte mehr als in den anderen Fä-

chern zu erwerben. 

Studierende, die in einer oder zwei Fremdspra-

chen die Unterrichtsberechtigung erlangen wol-

len, beachten bitte folgende Eintrittsvorausset-

zung für die Masterstufe im Studiengang SEK I:

3	Nachweis Sprachkompetenzniveau vor Studi-

enstart mit einem international anerkannten 

Zertifikat: 

–	Englisch C1 (z. B. Certificate in Advanced 

English CAE (C1 Bewertung A oder B), oder 

IELTS (mind. 7.5 Punkte)) 

–	Französisch (z.B. Diplôme Approfondi en 

Langue Française DALF C1) 

Der Erwerb des Zertifikats ist Sache der Stu-

dierenden.

3	Bis zum Studienabschluss muss zudem ein 

Fremdsprachen- und Kulturaufenthalt von 

zehn Wochen Dauer bei der Wahl einer oder 

von insgesamt mindestens vierzehn Wochen 

bei der Wahl beider Fremdsprachen vorge-

wiesen werden.

Studienumfang

Die EDK-Rahmenvorgaben definieren für die bei-

den Integrationsfächer jeweils einen Studienum-

fang von 42 ECTS-Punkte; für alle anderen Fächer 

beträgt der Studienumfang 32 ECTS-Punkte. Durch 

die Anerkennung von Vorleistungen kann sich 

der Studienumfang reduzieren (siehe detaillierte 

Übersicht auf Seite 6).

LP21: Der Lehrplan 21 legt die Ziele für den Unterricht aller Stufen der Volksschule fest und ist ein Planungsinstrument 
für Lehrpersonen, Schulen und Bildungsbehörden.

* Integrationsfächer
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Studienaufbau

Das Facherweiterungsstudium Sekundarstufe I 

ist als berufsbegleitendes Studium angelegt und 

lässt eine Berufstätigkeit im Rahmen von 60 bis 

80 Prozent zu. Das Studium kann in vier Semes-

tern abgeschlossen werden.

Die Module in den Fachwissenschaften/Fachdi-

daktiken sowie die Module in den Bildungs- und 

Sozialwissenschaften können flexibel auf die Se-

mester verteilt werden.

Die Module werden grundsätzlich in der zweiten 

Wochenhälfte am Donnerstag und Freitag ange-

boten. Für eine detaillierte Planung kontaktie-

ren Sie bitte die Studiengangsmanagerin SEK I 

(siehe Kontaktangaben auf der Rückseite)
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Modulstruktur

Fachwissenschaften und Fachdidaktiken

Fachwissenschaftliche und fachdidaktische

Veranstaltungen

Sprachzertifikat und Fremdsprachaufenthalt

Berufsstudien

Fachdidaktisches Profilpraktikum

Abschlusspraktikum

Bildungs- und Sozialwissenschaften

Grundlagenmodule

Total

Fächer

Module mit Präsenz,

angeleitetes Selbst-

studium und E-Learning-

Elemente (22 CP)

Praxismodul (1 CP)

Praxismodul 2 (6 CP)

1 oder 2 Präsenzmodul(e) 3 

(total 3 CP)

Total 960 Arbeitsstunden 

(32 CP)

Integrationsfächer

Module mit Präsenz,

angeleitetes Selbst-

studium und E-Learning-

Elemente (32 CP)

Praxismodul (1 CP)

Praxismodul 2 (6 CP)

1 oder 2 Präsenzmodul(e) 3 

(total 3 CP)

Total 1260 Arbeitsstunden 

(42 CP)

Modulumfang je Fach

für ein viersemestriges

Facherweiterungsstudium

3	Kunst und Bild
	 (LP21: Bildnerisches Gestalten) 

3	Bewegung und Sport

3	Deutsch

3	Englisch 1

3	Französisch 1

3	Räume, Zeiten, Gesellschaften

	 (Geographie/Geschichte)

3	Heilpädagogik

3	Mathematik

3	Medien und Informatik

3	Musik

3	Naturwissenschaften und Technik

	 (LP21: Natur und Technik)

3	Design und Technik
	 (LP21: Textiles und Technisches Gestalten)

3	Wirtschaft – Arbeit – Haushalt
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Organisation

Kosten

Für das Studium ist aktuell mit folgenden  

Kosten zu rechnen:

3	Allgemeine Studiengebühren für immatriku-

lierte Studierende pro Semester: CHF 650.—

3	Dienstleistungspauschale pro Semester:  

CHF 75.–

3	Einmalige Anmeldegebühr: CHF 200.—

3	Diplomprüfungsgebühr: CHF 200.—

Weitere Informationen

3	www.phlu.ch/sekundarstufe-1

1	 Studierende, die an der PH Luzern ein Facherweiterungs-

studium Sekundarstufe I in den Fächern Englisch oder 

Französisch beginnen und bereits einen Masterabschluss 

in der jeweils anderen Fremdsprache an einer Pädagogi-

schen Hochschule erlangt haben, sparen im Verlauf des 

Studiums auf Grund von Synergien 3 CP oder  

90 Arbeitsstunden ein.

2	Das Abschlusspraktikum anerkennen wir bei Studieren-

den mit einem Masterabschluss SEK I, mit einem alt-

rechtlichen SEK-I-Diplom und Sportlehrpersonen mit 

mehrjähriger Unterrichtserfahrung p Arbeitszeugnis.  

Monofachlehrpersonen TG und HW absolvieren das  

Abschlusspraktikum nach wie vor.

3	Bei Studierenden mit einem Masterabschluss SEK I,  

einem altrechtlichen Diplom der SEK I und Sportlehrper-

sonen mit mehrjähriger Unterrichtserfahrung anerken-

nen wir diese Module. Monofachlehrpersonen TG  

und HW absolvieren das/die Modul/e in Bildungs- und 

Sozialwissenschaften sowie das Abschlusspraktikum.

*	Provisorische Angabe. Massgebend ist die geltende Schulgeldverordnung (SRL Nr. 544).

https://www.phlu.ch/sekundarstufe-1
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www.phlu.ch/sekundarstufe-1

Masterstudium Sekundarstufe I –  
Facherweiterungsstudium Sekundarstufe I

Prof. Dr. Annelies Kreis

Leiterin Studiengang Sekundarstufe I

s1@phlu.ch

Sekretariat T +41 (0)41 203 04 55

Annina Battaglia

Managerin Studiengang SEK I

annina.battaglia@phlu.ch

T +41 (0)41 203 02 56

PH Luzern · Pädagogische Hochschule Luzern

Ausbildung

Pfistergasse 20 · 6003 Luzern 

ausbildung@phlu.ch · www.phlu.ch


